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OSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

An das 

Bundesm1nister1um 
für Fi nanzen 

Him:rel pfortgasse 4-8 
1015 Wie n 

Zahl: 405/84 

GZ: 3116/84 

Betr.: GZ: 00 0212/16-V/l/84 -
Entwurf eines Bundesgesetzes Ober die Zeichnung 
von zusätzlichen Kapitalanteilen bei der Inter­
nationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 

Der Osterre1ch1 sche Rechtsanwal tSkammertag erhebt gegen den zur Begut­

achtung ausgesandten Entwurf für ein Bundesgesetz über die Zeichnung von 

zusätzlichen Kapi talanteilen bei der Internationalen Bank für Wiederauf­

bau und Entwicklung keinen Einwand. Da eine Verpflichtung der Republik 

Österreich zu einer Kapitalerhöhung nicht vorliegt, ist es eine politische 

Entscheidung, ob an dieser Kapitalerhöhung teilgenommen werden soll. 

Wien. am 20.12.1984 

DER OSTERREICHISCHE "~CHTS WALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUP 
Präside 

18/SN-207/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




